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EHEC-Fälle in Bremen und Bremerhaven 
 
► In den vergangenen Tagen sind auch in Bremen und Bremerhaven Verdachtsfälle sowie 

bestätigte Erkrankungen des Hämolytisch-Urämischen Syndroms (HUS), verursacht durch 
Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC), festgestellt worden. Weitere EHEC-
Infektionen sind nicht auszuschließen. Es ist daher davon auszugehen, dass es in den Praxen 
vermehrt zu Nachfragen von Patienten kommt bzw. Krankheitsfälle zu behandeln sind. 

 
► Das Robert-Koch-Institut stellt einen „Ratgeber für Ärzte“ auf der Internetseite www.rki.de zum 

Download bereit. Die wichtigsten Passagen haben wir für Sie zusammengetragen. Bitte beachten 
Sie auch den Hinweis der Gesundheitsbehörde: Verdachts- und Krankheitsfälle sind an die 
Gesundheitsämter zu melden (Bremen: Tel. 0421/15131, Bremerhaven: Tel. 0471/590-2130). 

 
Auszug aus dem „RKI-Ratgeber für Ärzte“ 
 
Pathogenese und Vorkommen 
Neben ihrer besonderen Virulenz besitzen EHEC eine relativ große Umweltstabilität und eine gute 
Überlebensfähigkeit in saurem Milieu. Seit Einführung der Meldepflicht gemäß IfSG im Jahre 2001 
wurden jährlich zwischen 925 und 1.183 EHEC-Erkrankungen an das RKI übermittelt. Der Altersmedian 
der übermittelten EHEC-Erkrankungen liegt bei 4 Jahren und beide Geschlechter sind annähernd gleich 
stark betroffen. 
 
Reservoir und Infektionsweg 
Wiederkäuer, vor allem Rinder, Schafe und Ziegen, aber auch Wildwiederkäuer (z.B. Rehe und 
Hirsche), werden als wichtiges Reservoir und Hauptinfektionsquelle für EHEC beim Menschen 
angesehen. EHEC-Infektionen können auf vielfältige Art und Weise übertragen werden. Dabei handelt 
es sich stets um die unbeabsichtigte orale Aufnahme von Fäkalspuren, wie z.B. bei Kontakt zu 
Wiederkäuern oder beim Verzehr kontaminierter Lebensmittel. Darüber hinaus können EHEC durch 
kontaminiertes Wasser (z.B. beim Baden) übertragen werden. Auch Mensch-zu-Mensch-
Übertragungen sind im Gegensatz zu anderen bakteriellen Gastroenteritis-Erregern ein bedeutender 
Übertragungsweg. 
 
Inkubationszeit 
Die Inkubationszeit beträgt ca. 2 bis 10 Tage (durchschnittlich 3 bis 4 Tage). Diese Erkenntnisse 
beruhen im Wesentlichen auf Untersuchungen zu EHEC der Serogruppe O157. Symptome EHEC-
assoziierter HUS-Erkrankungen beginnen ungefähr 7 Tage (5 bis 12 Tage) nach Beginn des Durchfalls. 
 
Klinische Symptomatik 
EHEC-Infektionen können klinisch inapparent verlaufen und somit unerkannt bleiben. Die Mehrzahl der 
manifesten Erkrankungen tritt als unblutiger, meistens wässriger Durchfall in Erscheinung. 
Begleitsymptome sind Übelkeit, Erbrechen und zunehmende Abdominalschmerzen, seltener Fieber. 
Bei 10–20% der Erkrankten entwickelt sich als schwere Verlaufsform eine hämorrhagische Kolitis mit 



 

krampfartigen Abdominalschmerzen, blutigem Stuhl und teilweise Fieber. Säuglinge, Kleinkinder, alte 
Menschen und abwehrgeschwächte Personen erkranken häufiger schwer. Gefürchtet ist das vor allem 
bei Kindern vorkommende HUS, das durch die Trias hämolytische Anämie, Thrombozytopenie und 
Nierenversagen bis zur Anurie charakterisiert ist. Diese schwere Komplikation tritt in etwa 5–10% der 
symptomatischen EHEC-Infektionen auf und ist der häufigste Grund für akutes Nierenversagen im 
Kindesalter. In der Akutphase liegt die Letalität des HUS bei ungefähr 2%. 
 
Diagnostik 
Eine EHEC-Infektion sollte bei jeder akuten Gastroenteritis im Kindesalter differenzialdiagnostisch 
berücksichtigt werden. Dies gilt, unabhängig vom Alter, auch für Ausbrüche von Gastroenteritis (zwei 
oder mehr Erkrankungen, bei denen ein epidemiologischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder 
vermutet wird). In folgenden Situationen besteht stets die Indikation zur mikrobiologischen 
Untersuchung einer Stuhlprobe auf EHEC: 

 Diarrhoe und eine der folgenden Bedingungen: 
a) wegen Diarrhoe hospitalisierte Kinder bis zum 6. Lebensjahr 
b) sichtbares Blut im Stuhl 
c) endoskopisch nachgewiesene hämorrhagische Kolitis 
d) Patient ist direkt mit Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von Lebensmitteln  
befasst oder arbeitet in Küchen von Gaststätten oder sonstigen Einrichtungen mit/  
zur Gemeinschaftsverpflegung (§ 42 Abs. 1 Nr.3 lit. a und b IfSG) 

 HUS 
 Kontaktpersonen von Patienten mit HUS 
 Pädiatrische Patienten mit akutem Nierenversagen 

 
Empfehlungen zur Labordiagnostik von EHEC-Infektionen 
Das wichtigste diagnostische Merkmal ist der Toxingen- bzw. Toxinnachweis. Bei HUS sollte zusätzlich 
eine Untersuchung des Serums auf LPS-Antikörper gegen E. coli O157 u. a. erfolgen. 
 
Therapie 
Die Behandlung der Krankheitssymptome kann nur symptomatisch erfolgen. Eine antibakterielle 
Therapie ist nicht angezeigt. Sie kann die Bakterienausscheidung verlängern und zur Stimulierung der 
Toxinbildung führen. Bei Vorliegen eines HUS werden in der Regel forcierte Diurese und bei globaler 
Niereninsuffizienz Hämo- oder Peritonealdialyse angewendet. Bei atypischen Verlaufsformen 
(insbesondere bei extrarenaler Manifestation des HUS) wird eine Plasmatherapie empfohlen. Bei 
Patienten, bei denen die von-Willebrand-Faktor-spaltende Protease ADAMTS13 (VWF-CP) erniedrigt 
ist bzw. bei denen Antikörper gegen die VWF-CP vorliegen, ist eine immunsuppressive Therapie 
empfohlen. Die Behandlung sollte in spezialisierten Zentren erfolgen. 
 
Maßnahmen bei Ausbrüchen 
Bei EHEC-Ausbrüchen ist eine schnelle Identifizierung und Eliminierung der Infektionsquelle 
erforderlich. Bei Verdachts-, Krankheits- oder Todesfällen muss daher das zuständige Gesundheitsamt 
unverzüglich informiert werden und auf schnellstem Weg die Meldung erfolgen.  
 
Meldepflicht 
Nach § 6 IfSG ist der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an enteropathischem 
hämolytisch-urämischem Syndrom (HUS) namentlich meldepflichtig. Weiterhin ist nach § 6 IfSG der 
Verdacht auf und die Erkrankung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftung oder an einer 
akuten infektiösen Gastroenteritis meldepflichtig, wenn eine Person betroffen ist, die eine Tätigkeit im 
Sinne des § 42 IfSG ausübt oder wenn zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen 
ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird. Entsprechend § 7 IfSG ist der 
direkte oder indirekte Nachweis enterohämorrhagischer Stämme von E. coli (EHEC) namentlich 
meldepflichtig, soweit die Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen.  


